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Kochwäsche oder desinfizierendes Waschmittel/       verstärkte Händehygiene/      Spielzeug nach Kontakt desinfizierend reinigen/       Handkontaktflächen desinfizieren

Erkrankung Inkubationszeit Wiederzulassung der erkrankten Person Ausschluss Kontaktpersonen Meldepflicht an 

Gesundheitsamt

Spezielle Maßnahmen

Erkältungskrankheiten ohne Fieber kein Ausschlussgrund Nein Nein

Erkältungskrankheiten mit Fieber (>38°C) 24h fieberfrei Nein Nein

Ansteckende Bindehautentzündung 5-12 Tage wenn kein Sekret und keine Rötung mehr zu sehen sind Nein bei Häufung

Borkenflechte (Impetigo contagiosa) 2-10 Tage 24h nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach Abheilen Nein Ja

Grippe (Influenza) 1-2 Tage nach Genesung Nein bei Häufung Impfung

Hand-Fuß-Mund-Krankheit 4-30 Tage Abheilen der Bläschen Nein bei Häufung

Scharlach 1-3 Tage 24 Stunden nach Beginn einer Antibiotikatherapie und 

Abklingen der Symptome möglich. Bei fortbestehenden 

Symptomen unter Therapie  nach deren Abklingen. Ohne 

antibiotische Therapie Wiederzulassung frühestens 24h  

nach Abklingen der spezifischen Symptome.

Nein Ja

Durchfallerkrankungen bakteriell (u.a. 

Salmonellen, Yersinien, Campylobacter) 

oder viral (u.a. Norovirus; Rotavirus)

1-3 Tage; bei 

Campylobacter 

bis 10 Tage

48h nach Abklingen der Symptome Nein bei Häufung Impfung bei Rotaviren

EHEC 2-10 Tage nach Abklingen der Symptome und 2 negativen Stuhlproben 

/ Zulassung durch das Gesundheitsamt

Rücksprache/Zulassung mit/durch Gesundheitsamt Ja

Hepatitis A/E 15-50/64 Tage nach ärztlicher Rücksprache/ Zulassung durch das 

Gesundheitsamt

Rücksprache/Zulassung mit/durch Gesundheitsamt Ja

Keuchhusten (Pertussis) 7-20 Tage 5 Tage nach Antibiotikagabe, sonst 3 Wochen (21 Tage) nach 

Symptombeginn

Rücksprache/Zulassung mit/durch Gesundheitsamt Ja Impfung

Kopfläuse nach 1. Behandlung Nein aber Empfehlung: Behandlung aller Mitglieder 

einer Wohngemeinschaft

Ja 2. Behandlung nach 8 

Tagen

Krätze (Scabies) 14-42 Tage nach Behandlung und ärztlicher Rücksprache nach Behandlung und ärztlicher Rücksprache enger 

Kontaktpersonen in Rücksprache mit dem 

behandelnden Arzt

Ja Nachkontrolle nach 14 

Tagen empfohlen

Masern 8-21 Tage nach Abklingen der Symptome, frühestens 5 Tage nach 

Exanthembeginn, Zulassung durch Gesundheitsamt

Rücksprache/Zulassung mit/durch Gesundheitsamt Ja Impfung

 Meningitis durch Meningokokken 2-10 Tage 24 h nach Antibiotikagabe und Abklingen der Symptome/ 

Zulassung durch das Gesundheitsamt

24 h nach Antibiotikagabe und Abklingen der 

Symptome/ Zulassung durch das Gesundheitsamt

Ja Impfung

Meningitis durch Haemophilus 

influenzae b

2-4 Tage 24 h nach Antibiotikagabe und Abklingen der Symptome/ 

Zulassung durch das Gesundheitsamt

24 h nach Antibiotikagabe und Abklingen der 

Symptome/ Zulassung durch das Gesundheitsamt

Ja Impfung

Mumps 12-25 Tage nach Abklingen der Symptome/ frühestens 5 Tage nach 

beginn der Drüsenschwellung/Zulassung durch 

Gesundheitsamt

Rücksprache/Zulassung mit/durch Gesundheitsamt Ja Impfung

Röteln 14-21 Tage 1 Woche nach Auftreten des Hautausschlags/Zulassung durch 

Gesundheitsamt

Rücksprache/Zulassung mit/durch Gesundheitsamt Ja Impfung

Tuberkulose 6-8 Wochen Rücksprache/Zulassung mit/durch Gesundheitsamt Rücksprache/Zulassung mit/durch Gesundheitsamt Ja

Windpocken 8-28 Tage nach Eintrocknung der Bläschen, frühestens 7 Tage nach 

Krankheitsbeginn/Zulassung durch Gesundheitsamt

Rücksprache/Zulassung mit/durch Gesundheitsamt Ja Impfung
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